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Bekanntmachung der Einladung zur
Ortsbeiratssitzung des Ortsbeirates Seehausen

Sitzungstag: Freitag, 3. November 2023
Sitzungsort: Kulturscheune, Seehausen 59,

14913 Niedergörsdorf
Beginn: 19.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung
2. Berichte der Ortsvorsteherin / des Ortsbeirates
3. Aktuelles:
- Anhörung zum Haushalt 2024 der Gemeinde Niedergörsdorf
- Beschluss des Ortsbeirates Seehausen über die Verwendung des
Ortsteilbudgets Seehausen

4. Anliegen der Einwohner/innen
5. Termine

Boßdorf
Bürgermeisterin

Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses
vom 11.10.2023, welcher im Kulturzentrum

DAS HAUS stattfand.

Im öffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 8:
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt
einstimmig die Vergabe des Winterdienstes 2023 – 2025 im Bereich II an
die Firma Lohnunternehmen Lohse aus Borgisdorf
(Beschluss-Nr. HA43/10/23).

TOP 9:
Der Hauptausschuss beschließt einstimmig die Vergabe der Bauleistung -
Errichtung von 3 Löschwasserbrunnen mit Tiefenpumpe an die Firma
Gesche Brunnenbaugesellschaft Lebus mbH
(Beschluss-Nr. HA44/10/23).

Im nicht öffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 2:
Der Hauptausschuss beschließt einstimmig den Abschluss eines Tausch-
vertrages zwischen der Flur 6, Flurstück 78 und dem Flurstück 153 der Flur
5 in der Gemarkung Rohrbeck.
Alle mit dem Kaufvertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten
werden je zur Hälfte getragen. Das Grundstück der Flur 6, Flurstück 78 ist
entbehrlich (Beschluss-Nr. HA45/10/23).

TOP 3:
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung beschließt einstimmig den
Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 420 der Flur 2 in der Gemarkung
Malterhausen.
Alle mit dem Kaufvertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten
einschließlich der Vermessungskosten sind von den Käufern zu tragen. Die
Entbehrlichkeit des Grundstückes ist gegeben.
(Beschluss-Nr. HA46/10/23).

TOP 4:
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung beschließt einstimmig den
Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 370 der Flur 1 in der Gemarkung
Seehausen.
Alle mit dem Kaufvertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten
einschließlich der Vermessungskosten sind vom Käufer zu tragen. Die Ent-
behrlichkeit des Grundstückes ist gegeben. (Beschluss-Nr. HA47/10/23).


